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Ich hoffe dadurch am ersten vergeblichen Reklama
tionen vorzubeugen und benutze übrigens die Gelegen
heit nur um im Allgemeinen daran zu erinnern daß
mir keine Befugniß zustehe Landesherrliche Steuern zu
erlassen oder zu ermäßigen und noch weniger bestehende
Einrichtungen abzuändern

Hülle den 20 April 1812
Der Maire der Stadt Halle

Streiber

Auszug
aus dem König Dekret vom 22 Decbr i8ir
welches die Einführung einer nach Klassen ange
legten Personalsteuer enthält welche nach Köpfen
und Monatsweise vom 1 Januar 1812 an

bezahlt werden soll

Wir Hieronymus Napoleon von Gottes Gna
den und durch die Constitutionen König von West

falen französischer Prinz c c
verordnen

Art 1 Vom 1 sten Januar 1812 an zu rech
nen soll die Personalsteuer welche durch Unser De
kret vom i2ten Januar ißli angeordnet worden
von allen westphälischen Unterthanen und allen in
Westphalen wohnenden Fremden welche das 6ie
Jahr zurückgelegt haben und nicht ausdrücklich davon

durch das gegenwärtige Dekret ausgenommen wor
den bezahlt werden

Art
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Art 2 Diese Steuer soll nach zchn Klassen
erhoben werden

Die in die erste Klasse gestellten Personen sollen
monatlich und nach Köpfen für sich ihre Krauen
und ihre Kinder welche das sechzehnte Jahr zurück

gelegt haben zahlen ioFr Ct
die in der zweyten Klasse 7 Ss
die in der dritten Klasse 5
die in der vierten Klasse z
die in der fünften Klasse 2
die in der sechsten Klasse 1
die in der siebenten Klasse 50
die in der achten Klasse 42
die in der neunten Klasse Z4
die in der zehnten Klasse 25

Art z Familien welche aus mehr als drey
Personen bestehen mit Einschluß der Kinder die über
sechszehn Jahr alt sind insofern solche von ihnen un
terhalten werden bezahlen nur für drey Personen
die Taxe welche in dem vorhergehenden Artikel für
die Klasse zu welcher sie gehören verordnet ist

Art 4 Die Verpflichtung zu Bezahlung der
Taxe für die Kinder soll vom isten desjenigen Monats
anfangen welcher auf den Tag folgt an welchem
sie das 16te Jahr werden vollendet haben

Sie soll nicht für diejenigen Kinder bezahlt wer
den die ob sie gleich sechszehn Jahr und darüber
alt sind sich außerhalb des Königreichs befinden aber
die Brüder und Schwestern und überhaupt alle an
dere Verwandte des Hausherrn sollen nicht unter
der Zahl der im dritten Artikel bezeichneten drey Per

s sonen
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sonen mitbegriffen seyn sondern die Personalsteuer

für ihre eigene Rechnung zahlen
Die Contribulion welche für Hauslehrer Haus

lehrerinnen Secretaire Verwalter und andere Per
sonen welche sich in derselben Kategorie befinden zu
bezahlen ist soll ein Dnttheil der Taxe betragen
welche der Hausherr für seine Person entrichtet und
soll dieser für deren Zahlung einstehen

A r t z Die Hausherren sollen die Personal
steuer für jeden ihrer Domestiken nach folgendem

Verhaltnisse zahlen
Die Hausherren der ersten und zweyten Klasse mo

natlich b8 Ctdie der dritten vierten fünften und sechsten

Klasse 50die der siebenten und achten Z4
die der neunten und zehnten 25

Fabrikanten und Handwerker sollen die Perso
nalsteuer für ihre Gesellen Und Lehrjungen bezahlen
mit Vorbehalt dessen was solche mit ihnen wegen
der Wiedererstattung bedingen mögen

Art 8 In die dritte Klasse sollen gehören
die Großhändler und die Besitzer großer Fabri

ken insofern in Gefolge des Gesetzes vom 12 Fe
bruar 1810 ihr Patent zu 20 Franken und dar
über angeschlagen ist

Art y In die vierte Klasse sollen gehören
die Unterpräfekten die Maires der Hauptorte

der Distrikte und der Städte von mehr als 7000
Einwohnern die Richter der peinlichen Gerichtshöfe
und der Distrikts Gerichte die vormaligen Canonici
und Canonissen der vormaligen niedern Stifter die
Doctoren der Theologie die Professoren der Universitä

ten
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ten die Majors Bataillons und Escadrons Chefs
die Eigenthümer welche von ihrem gesammten Grund
eigenthume 6000 bis 1000 Franken an Grundsteuer
zahlen die Kaufleute und andere welche in Ge
folge des Gesetzes vom 12 Februar 1810 ein Pa
tent von 76 bis 2O Franken ausschließlich bezahlen

Art 10 In die fünfte Klasse sollen gehören
die Secretaire der Unterpräfekturen die Post

Direktoren der zweyten Klasse die Distrikts Control
leurs der direkten und indirekten Steuern die Con
trolleurs der Postender ersten Klasse die Ingenieurs
der Bergwerke die Ingenieurs und Baumeister der
Brücken und Wege die Kreis und Domainen Ein
nehmer die Assessoren bey den peinlichen Gerichts
höfen und Distrikts Gerichten die Advokaten und
Prokuratoren bey den Distrikts Gerichten die Su
perintendenten die Professoren oder Rectoren der
Lyceen die Eigenthümer welche von ihrem gesamm
ten Grundeigenthume 400 bis 600 Franken an Grund
steuer bezahlen die Kaufleute und andere welche
in Gefolge des Gesetzes vom 12 Februar iZio ein
Patent von Z7 bis einschließlich 7z Franken bezahlen

Art 11 In die sechste Klasse sollen gehören
die Maires der Cantons und Städte von 7000

bis 4OOo Einwohnern die Secretaire und Adjuncten
der Maires und die Polizey Commissarien in den in
der vierten Klasse bezeichneten Städten die Friedens
richter die Greffiers der Distrikts Gerichte die
Distrikts Notarien die Hypothekenbewahrer die
Unter Ingenieurs der Bergwerke die Stadt Con
trollcurs der indirekten Steuern die Controlleurs
der Posten der zweyten Klasse die Pfarrer und Pre

z diger
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diger in den Städten von 10,000 und mehr Einwoh
nern dieConrectoren und Coiloboratoren der Lyceen
die Eigenthümer welche von ihrem gesammten
Grundeigenthume 200 bis 400 Franken an Grund
steuer bezahlen die Kaufleute und andere welche in
Gefolge des Gesetzes vom 12 Februar 1810 ein
Patent von 25 bis einschließlich Z6 Franken bezahlen

Art l 2 In die siebente Klasse sollen gehören
die Maires in den Städten von 4000 bis

2000 Einwohnern die Ober und reitenden Förster
die Lcimmis aux cleclitrstloiiz die Veristcatoren
der Posten die Pfarrer und Prediger in den Ge
meinden von 2000 bis 10,000 Einwohnern die
Eigenthümer welche von ihrem gesammten Grund
eigenthume los bis 200 Franken an Grundsteuer
zahlen die Kaufleute und andere welche in Gefolge
des Gesetzes vom 12 Februar 1810 ein Patent
von 16 bis einschließlich 24 Franken bezahlen

Art iz In die achte Klasse sollen gehören
die Cantons Notarien die Greffiers und Sup

pleanten der Friedensrichter die Conducteurs der
Brücken und Wege die Douanen Brigadiers und
die eommjz aux exeidceii der Kreise die Employss
in den Bureaux die Postschaffner die Schulmeister
in den Städten die Eigenthümer welche von ihrem
gesammten Grundeigenthume 50 bis 100 Franken an
Grundsteuer bezahlen die Kaufleute und andere wel

che in Gefolge des Gesetzes vom 12 Februar 810
rin Patent von y bis einschließlich 15 Franken bezahlen

Art 14 In die neunte Klasse sollen gehören
die Huissiers die Förster zu Fuß und Unterför

ster die Cantoren und Küster die Douaniers die
com
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commis aux exercices die Eigenthümer welche
von ihrem gesammten Grundeigenthume 25 bis 50
Franken an Grundsteuer bezahlen die Kaufleute und
andere welche in Gefolge des Gesetzes vom i2ten
Februar 1810 ein Patent von 5 bis einschließlich
8 Franken bezahlen

Art 15 In die zehnte Klasse sollen gehören
die Eigenthümer welche von ihrem gesammten

Grundeigenthume weniger als 2 5 Franken an Grund
steuer bezahlen die Landbauer welche unter dem
Namen Kossäten Brinksitzer oder Einlieger
bezeichnet werden die Kaufleute und andere welche
in Gefolge des Gesetzes vom 12 Februar 1810 ein
Patent von weniger als 5 Franken bezahlen und
überhaupt und ohne Unterschied alle diejenigen in
Westphalen wohnenden Unterthanen welche nicht
durch das gegenwartige Dekret ausgenommen oder
in eine höhere Klasse gesetzt worden sind oder gesetzt
werden könnten

Art 16 Die Personalsteuer soll allein an dem
Wohnorte des Steuerpflichtigen bezahlt werden Die
jenigen welche in Hinsicht ihrer Funktionen Quali
täten oder Besitzungen mehrere Eigenschaften in sich
vereinigen wegen welcher sie in verschiedene Klassen
gesetzt werden könnten sollen nur in eine Klasse und
zwar in die höchste gesetzt werden die ihnen in
Hinsicht ihrer Funktionen Qualitäten Besitzungen
oder ihres höchsten Standes wegen zukommt

Art 17 Die Beamten und andere Personen
welche in den Artikeln 8 bis 14 nicht besonders ge
nannt sind sollen in diejenige der zehn Klassen gesetzt

4 wer



264 HallischeS patttot Wochenblatt

werden welche ihrem Amte Stande oder ihrer
Qualität am angemessensten ist

Art 18 Die Pächter sollen in Hinsicht ihrer
Packt nur die Hälfte derjenigen Taxe bezahlen welche
sie zahlen müßten wenn sie Eigenthümer ihrer Pach

tung warenArt iy Von der Personalsteuer sind befreyet
1 die Invaliden welche als solche auf den

Registern der Znvalidenkasse aufgeführt sind
2 die Wittwen der Unterofficiere und Soldaten

welche im wirklichen Dienst verstorben sind
z die Ausländer welche auf Unseren Universi

täten und Lyceen studiren
4 die Individuen welche in Armenhausern

und Hospitälern unterhalten werden so wie über
haupt diejenigen welche nur von Allmosen leben

Art 20 Die in Pension gesetzten Offieiere
und öffentlichen Beamte und alle andere Pensionirte
sollen nur die Hälfte von dem zahlen waS sie nach
der Klasse zu welcher sie gehören bezahlen müßten

aber sie sollen diesen Vortheil nur dann genießen
wenn ihre Pension ihr einziger Unterhalt ist Auch
Wittwen welche keine Pension genießen sollen den
nämlichen Vortheil haben aber nur in dem Falle
wenn sie in ihrem Dienste keine Gesellen noch männ

liche Domestiken und nicht mehr als eine Dienst

magd halten
Art 24 Der Hausherr soll für die Richtig

keit seiner dem Maire gemachten Angabe ingleichen
für die Angabe derer die in seinem Hause als Mieths
leute wohnen einstehen er soll gehalten seyn dem
Maire seiner Commune die in seiner Familie eingetres

tenen Mutationen anzuzeigen
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Diejenigen welche eine falsche Angabe ihres

Standes ihrer Qualität oder der Grundsteuer wel
che sie von ihrem Grundvermögen zahlen gemacht
haben sollen das doppelte der ihnen obliegenden
Taxe und zwar für die ganze bis zur Entdeckung der
Falschheit ihrer Angabe verflossene Zeit bezahlen

Art 25 Diejenigen Steuerpflichtigen welche
sich durch die Classification welcher sie unterworfen
worden für verletzt achten sollen sich an den Präs
fekturrath wenden können welcher über ihre An
sprüche entscheiden wird diese sollen eben so wie die
jenigen welche die übrigen direkten Steuern betref
fen angebracht und entschieden werden

Sie sollen binnen Monatsfrist von Zeit der
den Steuerpflichtigen geschehenen Bekanntmachung
ihres Beytrags an gerechnet angebracht nach dieser
Frist aber nicht weiter zugelassen werden

A r t 26 Die Steuer soll zu Anfang eines je
den Monats an die Ortserheber in den Gemeinden
bezahlt werden Der Betrag der Einnahme soll von
denselben an die Kasse der Kreis Einnehmer und von
diesen an die Kassen der General Einnehmer abgelie
fert werden

Gegeben in Unserer königlichen Residenz zu Cas

sel am 2 2sten December ijjn im fünften Jahre
Unserer Regierung

Unterschrieben Hieronymus Napoleon

Das Verzeichniß der Gebohrne c von dieser Woche er
folgt wegen Mangel des Raums im nächsten Stück

Z Bekannt
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Bekanntmachungen
Durch das Königs Dekret vom 15 Januar d I

ist Art 6 ausdrücklich verordnet
daß die Steuerofficianten das Recht haben sollen bey
den Kaufleuten Krämern Hökern Gastwirthen
Bäckern und überhaupt bey allen welche mit steuer
baren Gegenständen Gewerbe oder Handel treiben
insbesondere aber bey den Schlächtern Müllern
Brauern und Branntweinbrennern sowohl bey Tage
als selbst bey Nacht Revisionen zu halten und daß
daher die Gewerbetreibenden dieser Art verpflichtet
sind ihre Viehställe Werkstätte Brau und Brenn
häuser Mühlen und Vorrathsbehältnisse den Steuer
officianten zu öffnen und denselben die über den Be
trieb ihres Gewerbes geforderte Aufklärung zu geben

so wie der Art iy dieses Dekrets diejenigen welche auf
geschehene Aufforderung ihre Häuser und Werkstätte den
Steuerofficianten zur Nachtzeit nicht öffnen würden zu
einer Geldstrafe von 10 bis 200 Franken verurtheilt

Ich mache daher die Einwohner der Communen
Halle und Neumarkt in Folge eines mir gewordenen
Befehls mit der gesetzlichen Vorschrift und den daraus
entspringenden Nachtheilen hierdurch bekannt damit
sich niemand mit Unwissenheit entschuldigen könne

Halle den 20 April 1812
Der Mairc der Stadt Halle

pj t r e b e r

In meinem Hause am alten Markt 497
ist eine Wohnung von 6 bis 7 Stuben Kammern
Küche Boden und Keller auf Michaelis dieses Jahres
zu vermiethen woselbst sich Liebhaber melden können

Richter
Sollte ein junger Mensch von guter Erziehung

tust haben die Bäckerprofession zu erlernen der kann
das Nähere erfahren bey dem

Schneidermeister Thomas auf dem Strohhofe
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Ich zeige hierdurch an daß wieder verschiedenes
Porzellain und Steinguch bey mir angekommen ist wo
bey auch feine Kindertassen mit Devisen wie auch
verschiedene Sorten seine und ordinäre Tassen Kaffe
und Milchkannen Theekannen von verschiedener Größe
und Güte sich befinden Zn meiner vorigen Anzeige
machte ich bekannt daß ich auch eine Parthie Steingut
zum Vermielhen bestimmt habe welches der Nach
frage nach zu urtheilen viele nicht verstanden zu haben
scheinen ich erkläre daher hierdurch daß ich bloß zu
Familien oder irgend andern häuslichen Festen wo
man mehr Steingut oder Porzellain Geschirre als ge
wöhnlich braucht dergleichen als Teller Schüsseln
Kaffekannen Tassen u s w gegen Einsatz des Wer
thes und gegen einen geringen Rabat vermiethe
Auch sind Guitarren Kunst und Spielwaaren leere
Schachteln und Kisten Serpentin Leibsteine Farbe
und Tuschkästchen u dergl bey mir um die möglichst
billigsten Preise zu haben Es empfiehlt sich hiermit

Gottl Wächter
wohnhaft im Försterschen Hause in der Steinstraße

Halle Zn Henvels Verlage sind folgende
neue Schriften gedruckt

1 Ueber meinen Umgang mit Männern in der
Blüthe meines Lebens von Emilie D 8

Schreibpap 16 Gr
2 Delkeskamp P E Apotheker zu Homburg

über die neueste Verbesserung des Dampfkochens
aller vegetabilischen und animalischen Körper bey
Verwendung äußerst weniger Brandstoffe mit
Hinsicht auf Sparsamkeit Schreckhaftigkeit und
Bequemlichkeit Nebst einer Anwendung des
Dampfkessels auf Runkelrüben Syrup gr 8
mit 1 Kupfer 6 Gr

Eine für jede Haushaltung nicht genug zu empfehlende
Schrift Das Modell dieses Dampfkoch Gefäßes das
von Eisen Kupfer und Thon zum Gebrauch gemacht
werden kann ist beym Verleger zu sehen



z6z Bekanntmackttngen
Gerichtlicher Verkauf

der zum Nachlas se de s Schützen Caspar Hahn gehöri
gen Hierselbst lud 1 iz y 1540 und 1559 beieg

nen Häuser nebst Zuvehör
Nachdem die vorbenannten Grundstücke namentlich
ein Hierselbst vor dem Sieinrhore lu Nr izzy be

legenes 1 Stock hohes Wohnhaus enthaltend
1 2 Stuben mit eil,ein eisernen Ofen 1 Kammer

1 Küche und 1 großen Keller
2 einem y Schritt breiten und y Schritt tiefen Hof

raum auf welchem ein zwey Stock hoher Stall
und ein Schweinestall

L ein daneben lud Nr 1540 liegendes 2 Stock hohes
Wohnhaus enthaltend

1 z Stuben mir einem eisernen Ofen 2 Küchen
1 Kammer und l Keller

2 einem Hofraum welcher y Schritte breit und
y Schritte lang und von dem lud 2 gedachten
Hofe nicht getrennt ist mit 2 Ställen Aparte
ment und Mistgrube

L ein lud Kr 1559 vor dem Galgthore belegenes
2 Stock hohes Wohnhaus enthaltend

1 4 Stuben mit einem eisernen Ofen 4 Kammern
1 Küche mit z Kaminen 1 Keller und 2 Boden

2 einem 12 Schritte breiten und 9 Schritte liefen
Hofraum mit 2 Ställen

z einem daran stoßenden 62 Schritte breiten und
6z Schritte liefen mit einer Wellerwand umgebe
nen Garten worin ein hölzernes Lusthaus ein
Brunnen und 186 Stück Obstbäume stehen

auf Antrag der Hypothekgläubiger der Erben des Hier
selbst verstorbenen Schneidermeisters Iobann Christian
ZVagensckieber für welche der Unterzeichnete han
delt am ly Februar c mit Arrest belegt sind das
darüber aufgenommene Arrestprowkoll aber in das Re
gister der Arrestlegunqen auf unbewegliche Güter einge
schrieben worden so ist der nothwendige Verkauf der

selben
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selben bey hiesigem Königl hocklöbl Distrikts Tribunale
nachgesucht und Terminus zur öffentlichen Versteigerung
und zum Zuschlage auf den yten May d Z Vor
mittags um c Uhr an gewöhnlicher Gerichtsstelle
anberaumt

Es wird zugleich bemerkt da diese drey Grund
stücke einzeln verkauft werden sollen daß die Kauf
bedingungen bey dem Sekretariate des hochlöblichen Tri
bunals deponirt sind und daß die versteigernden Gläu
biger für das Haus tud zoThlr für das lud k
zo Thlr und für das luKL zooThlr angeboten habe

Halle den 20 April 18 2
Der Tnbun als Prokurator Türk

Rilrergnls Verkauf
Ein nahe bey Halle in einer schönen und frucht

baren Gegend belegenes in dem besten Zustande befind
liches Allodial Rittergut kann der Unterschriebene aus
freyer Hand zum Kauf nachweisen und den Kauflusti
gen den Anschlag vorlegen

Halle den 20 April i8l2
vr C I S beuffelbllth

Es werden zwey Logis für zwey Familien von der
diesen Sommer hier anwesenden Schauspieler Gesellschaft
gesuchet eins aus drey gut ausmeublirren Zimmern
jedoch ohne Federbetten einer Küche und allen dazu

gehörigen Geschirre und einigen Kammern bestehend
wo möglich am Markt oder in der Nähe des Schauspiel
hauses wobey aber in letzterer Gegend ein Gärtchen
seyn muß Das zweyte kann aus zwey auSmeubttrtei
Zimmern einer Küche nebst allen dazu gehörigen Ge
schirre und einigen Kammern bestehen erwünschter
wäre es wenn beide Logis in einem Hause wo nicht
doch in einer Gegend seyn könnten

Wer solche in den benannten Gegenden zu vermi
then willens ist beliebe gütigst mir es zu melden

Gotrl NSächter
wohnhast im Försterschen Hause in der Steinstraße
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Mein Garten in der Vorstadt Glaucha welcher

in diesem Zahre in vorzüglich guten Stand gebracht
mit mehreren Obstbäumen bepflanzt und umragoolt ist
steht nebst den dazu gehörigen Wohngebäuden Stal
lung Schuppen und Wagenremisen zu verpachten und
kann sogleich bezogen werden Die sehr billigen Bedin
gungen erfährt man in meinem Wechsel Comtoir am

alten Markt L uvrvigüncl iin Apollo Oa ten in Isuclia siniAg
Loinmer I ogiz 2u vsrmietlien vsloko vve sn ili
ver Aelunclsn I aZs uncl reifenden usllolil detvn
dsr8 empkolilen vverclsn sännen Freunds
der l ec türs I aden 2vAlsic k die detts Z els

snlieir alle neu snl oinmsnden ästlietitotisn und
Aelekrtsn eittdiristen im l Iu5eum leten uncl
ticli in der jr n ölitolisn und enAlilol en Zpraeks
,u üden Da tjsmbur er Normenblatt Qrient

itr eingegÄNZen

Auf dem Reilschen Berge sind zwey Sommerivoh
uungen zu vermiethen Nähere Nachricht giebt der
Gärtner Hellrvig

Am Ulrichsthor Nr z ist eine Scheune zu ver
Miethen Nähere Auskunft giebt der Kutscher des Hrn
Unte r Präfekts

Auction Es sollen unter gerichtlicher Auto
rität auf

den Vier und zwanzigsten April dieses Jahres
Nachmittags um Zwe Uhr

auf dem hiesigen Scharrengebäude verschiedene Mobi
lim worunter baumwollene Fenstergardinen Tische
und Stühle Spiegel Sophas und Commoden Glas
Wäsch und Kleiderschränke öffentlich gegen gleich baare
Bezahlung in Preußischen Courant versteigert werden

Halle den Achtzehnten Aprjl Achtzehnhundert Zwölfe

Carl ö ,ncke
beauftragter Tribunals Huissier zu Halle
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empfiehlt sich bestens zu dieser Leipziger Ostermesse

Extrafeine H und breite Zitze nach dem neue
sten französischen und türkischen Geschmack breite
Batist Mousseline ä 8 bis 32 Gr breite glatte
Mulls ä 10 bis 24 Gr 4 breite glatte Mousseline
zu Gardinen

Seidene Waaren Glatte Levantine iz
bis 22 Gr Fa onirte äito ä 18 bis 20 Gr Glatte
Florence ä 8 bis 12 Gr Fa onirte chto ä 11 bis
iz Gr Schottische und gestreifte Tastete ä 11 bis iz
Groschen Mersoline und Brillantine

breite türk brochirte Merinos zu Kleidern und
Shawls breite glatte Ziw in allen Farben

breite Umschlagetücher in Wolle Cachemir und
Seide vom neuesten Geschmack Kleine Pelerinen und
Tücher für Damen H H in derselben Art Gestickte
Kleider in Mull Gaze und Batist Mousselin Ge
stickte Mull und Petinet Tücher und Kragen wie
auch Mull Streifen und Herrn Chemisetten Schwere
brochirte franz Levantin Noben mit und ohne Bordüre
Schwarze und couleurte Sammete Ostindische Nan
quins Woll Cord Jmperial Cord Princes Cord
Casimire und Or p äs toi zu Beinkleidern Extra
seine weiße und gedruckte Piquees und Ripse PiqueeS
zu Bettdecken Batist und Batist Tücher Glatte und
gestickte Herren Tücher in Mousselin und Batist Mous
selin Seidene und bunte baumwollene Zito Seidene
und bunre baumwollene Taschentücher Gestickte und
Mulls und Gaze Seidene und baumwollene Herren
und Damenstrümpfe Alle Arten Handschuhe Kleider
Besatzungen Sonnenschirme Gedruckte Cattune von
7 bis 11 Gr und mehr dergleichen in dieses Fach ein
schlagende feine und ordinäre Artikel

Mein Logis ist auf der Nicolaistraße im Hause
des Herrn Böttcher Bauer das dritte Haus von der
Ecke des Brühls erste Etage Nr 52z
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Durch menschenfreundliches Wohlwollen bin ich

Wieder in den Stand gesetzt meine Profession als Zim
mermeister gehörig zu betreiben Ich empfehle mich
daher meinen geehrtesten Mitbürgern und bitte mir
Ihr Zutrauen wieder zu schenken wie ich es ehemals
genossen habe Halle den 20 April 1812

Märcker Zimmermeisier
wohnhaft am Grasewege in Nr 854

Dem resp Publikum zeige ich hiermit an daß
bey mir Betten Bettüberzüge u dgl zu jeder Zeit zu
verleihen sind Zugleich aber warne ich einen Jeden
nichts von dergleichen Sachen welche mit Fr Mü
bezeichnet sind zu kaufen oder auch nur envas darauf

zu borgen
Müller

auf dem Neumarkte Nr 1145
Sehr schöne Cattune nach dem allerneuesten Ge

schmack habe ich wieder erhalten und werde selbige unter
den Fabriquen Preis verkaufen Es befindet sich unter
diesen die beliebte Sorte die Elle zu 6 Gr 7 Gr und
8 Gr in sehr schönen Mustern

Halle im April 1812
I G Govecke

Ein unverheirathetes Frauenzimmer mit den be
sten Zeugnissen versehen welche die gehörigen Kenntnisse
zur Führung einer Wirthschaft besitzt wünscht entweder
sogleich oder auf Johannis als Haushälterin bey einer
guten Herrschaft ihr Unterkommen Herr Antiquar
Mette in Halle wird die Güte haben nähere Nach
richt darüber zu e rtheile n

Zwey brauchbare Kutschgeschirre zwey neue bc
schlagne Pflüge desgleichen 16 Srück Kutsch und Wa
genräder sind um billigen Preis zu verkaufen bey den

Huffchmidt L e hmann am großen Berlin
Ein Violoncell ist zu verkaufen Nähere Nach Um

richt erfährt man in der Buchdruckern des Waisenhaus

ses in Halle
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